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Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

08.11.1994 

Geschäftszahl 

5Ob557/94 

Norm 

ABGB §936 IV; 

Rechtssatz 

Beim Bierbezugsvertrag sind keine allzu strengen Maßstäbe an das Vorliegen eines Auflösungsgrundes 
anzulegen, wenn sich die klagende Brauerei mit der vertraglich festgelegten Rückerstattung des im 
Auflösungszeitpunkt offenen (noch nicht rückverrechneten) Betrages begnügt. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   1994/11/08 5  Ob   557/94 

Rechtssatznummer 

RS0029338 


